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Vom Nutzen einer philosophischen Betrachtung über den Staat

Für uns heute hat der Staat 1ın uUunNsereMN and kritisierend das Nachdenken der Philosophie
se1it Plato ber den Staat einemnach der gründlichen Diskreditierung des Na-

tionalstaats durch seine Hypostasierung und Ganzen und das in einer Art, die schlecht-
hın unnachahmlich un!: einmalig 1st, die selbstAufhebung zugleich 1mM rıtten Reich, nach

dem totalen Zusammenbruch der Staatlich- noch den Kenner der Kuhnschen Gedanken 1n
keit 1945 und der durch die eutsche Teilung freudıiges Staunen
wohl endgültigen Unwiederbringlichkeit des Kuhn geht davon Aus, daß der Staat ıne
deutschen Nationalstaats historischer Prägung notwendige Folge der menschlichen Natur 1St

dafß das menschlıche Leben hne Staat 1Urnıicht NULr seiınen fast mythischen Glanz der
Vergangenheıit, sondern die Unbezwei- VO'  3 Ott der Tıer erfüllt werden kann Der

Staat 1st einerse1ts natürlich und wesenha:felbarkeıt seiner Notwendigkeit verloren.
An die Stelle der Staatsrason 1St 1n den 1N- Schöpfung des Mens  en, andererseits wirk-

lıch eın Teil seiner Geschichte, dem Menschenternationalen Beziehungen das Interesse der
Machtblöcke und Allianzen E Patrıo0- Z Wollen, Gestalten, Erleben und Erleiden
t1Ssmus und Begeisterungsfähigkeit kann 1a8l  cht aufgegeben. uhn unterscheidet ann den

Staat VO  } allen anderen Gemeinschaftsformen.mehr der Nationalstaat, vielleicht noch ein
europäischer Zusammenschlufß auf sich ziehen. In ıhm allein 1St Willensziel „dıe Gemein-

schaft, die in allen Fragen, die für das LebenAuch 1M Innern interessieren u11l die Staats-
entscheidungen wen1g, solange S1e der Gemeinschaft entscheidend sind die Fra-

Wohlbefinden nicht unmittelbar tangleren; pCN, mMi1t denen Leben und Tod aut dem Spiel
obwohl die Demokratie wI1e keine andere stehen en anderen Gemeinschaftsformen
Staatstorm aMl  cht NUr uUuNseI«ec Mitentscheidung gegenüber den Ausschlag 91Dt; un in deren

Namen überdies entschieden wird, welchenund interessierte Teilnahme braucht, sondern
auch diıe besten Voraussetzungen dafür bereıit- besonderen Fragen diese entscheidende Be-

deutung zukommt“ (58) Dıiese spezifische Dit-stellt. Eıne eredte Illustration einem
Wort VO Wilhelm Hennıs, nach dem die Un- ferenz des Staatlichen entfaltet Kuhn 1n die
entrinnbarkeıt des modernen Staates und, konstitutiven Momente der Staatlichkeit:
fügen WIr hinzu, die Vielfalt und Schwierig- Herrschaft, Gemeinwille, echt. Seıiner inne-
keit seıner Entscheidungen, die Komplexıtät remn Verfaßtheit nach 1St der Staat eshalb
seiner Bezüge die Motive des Bürgersinns Z6e1- Herrschaftstorm (Kap HD); Lebensgemein-
StOrt. chaft (IV) und Rechtsordnung (V)

Irotz der anregenden Fülle der 1n diesenDas es sieht auch Helmut Kuhn Und
gerade eshalb schrieb seın Buch ber den Kapiteln ausgebreiteten Einsichten und der

Tiefe der geistigen Durchdringung kann uhnStaat, das ıhm mi1t dem Pathos einer Ver-
mächtnisschrift einer Apologie des Staates WwWwel Aaus seinem philosophischen Ansatz her-

rührende Mängel des Staatsbegriffs niıcht aut-gegenüber seinen Verächtern gerät?.
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ıntegriert 1n seiınem Buch zustimmend oder Der Kuhnsche Staat übernıimmt mit dem
griechischen Gedanken der Vollendung des

Helmut Kuhn, Der Staat. Eıne philosophische Menschen 1in der Polıs auch die Gefahr der
totalıtären Pervertierung. Denn der Staat hat
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rell (58) Die Begrenzung seıner Zuständig- tischen Philosophie angeMe€ESSCH betrachtet
keit kann 1Ur als Selbstbegrenzung wirksam werden. „Eıne Theor:  1e der menschlichen Pra-
werden (59) Der Staat steht Wr X15 kann NUur VO': Menschen für den Men-
einem durch das Christentum geschärften ethi- schen, Iso Aaus der Perspektive der gemeın-
schen Imperativ, erhält seine renzen Aaus schaftlichen Praxıs selbst der uLta agenda,
dem transpolitischen Raum. Wer stellt ber nıcht der UıLta acta) entworfen werden als
diesen ethischen Imperatiıv auf? Be1 Kuhn praktische Philosophie; und ine Theorie des
können sowohl der Staat als Ordnungsmacht, Politischen kann Ur VO' Menschen als einem
als auch der einzelne als Beurteilender des politischen Wesen für ihn als politisches We-
Staates irren. Der Irrtum kannn Aaus der Iran- SCH, 1Iso AausSs der Perspektive seines staatlichen
szendenz erkannt werden, über die DUr der aseıns entworten werden als politische
einzelne verfügen kannn Aber auch das 1St LUr Theorie“ (20) Der Staat kann NUur VO:

eın ethischer Imperatıv. Es geht ber die „Primärbewußtsein“ der ursprünglichen Un-
Möglichkeit der Verwirklichung dieses ethi- geschiedenheit VO'  3 Praxıs und Theorie (22)
schen Imperatıvs und den Grad der aus erfaßt werden, dem die Welt nıcht als
Durchsetzbarkeit staatlicher Selbstbegrenzung. Objekt gegenübersteht (23) Kuhn wendet
Dıes kann nıcht durch ıne transpolitische, sich mit Schärtfe alle „sekundären For-

men des Verhältnisses VO:!  “} Theorie und Pra-sondern NUur durch ıne staatsımmanente,
1n der gegenseitigen Kontrolle der politischen X1S, vornehmlich die negatıve und tech-
Interaktionen liegende Begrenzung geleistet nısche Interpretation dieses Verhältnisses. Er
werden, wobe!ı letztere urchaus 1n der 'STE- verdammt ine Betrachtung des Staates als
FC}  - gründen kann, Ja 1n der Regel gründen Objekt empirischer Erkundung und die tech-
wird. Kuhn lehnt ber diese „bloß technische“ nısche Verfügbarmachung des AusSs dieser „rel-
Kontrolle des Staates ab; sie entspricht nıcht NnenNn Theorie“ SCWONNECNCH Wiıssens. Denn:
der Natürlichkeit und Wesenhaftigkeit des „ehe der Mensch registrierender Beobachter,
Staates und seiner organischen Struktur Techniker oder Bildner werden kann, muß

Kuhn gelingt einer Fülle helfender eın seiın eigenes Leben und damit auch den
Abgrenzungen auch nicht die SCHAUC Aus- Staat ebender Mensch sein (22); und wer

des Staates gegenüber den anderen den Staat als Objekt des Forschens sich BC-
Gemeinschaftstormen 1n seinem Innern (innere genüber stelle, lege „eıne falsche Dıiıstanz 7W1-
Umwelt, Kap VIL) und gegenüber der Staa- schen die Betrachtung und das Betrachtete“
tenwelt äußere Umwelt, Kap Denn (20) Die Spiıtze geht den Behavioris-
für Kuhn 1St der Mensch 1M Staat mit der IMUS insbesondere und politische Wıs-
Gesamtheit seiner Person engagiert, und der senschaft und Soziologie 1im allgemeinen. Keıi-
Staat kann dem torschenden einzelnen nıcht Einzelwissenschaft könne VO: Staat han-
als Obyjekt gegenüberstehen. Da analytische deln, denn „sich selbst überlassen, S1nN. s1e DUr

Abgrenzungen damıiıt ausgeschaltet SIN und Wissenschaften auf der Suche nach ihrem Ge-
VO'  3 dem gegebenen philosophischen Ansatz genstand“ (15)

definitione Staat nıcht dAUSSCSTICHNZLT werden Damıt wendet sıch Kuhn aber, und das 15t
kann, schleicht sich fast unbemerkt ein histo- der folgenschwere Hintergrund, jede
risches Bedeutungsmuster, der Nationalstaat, empirische Wissenschaft 1m Humanbereich
ZUr. SCHAUCICH Bestimmung des Staates ein. überhaupt. Jede empirische Wissenschaft muß
Das WIr besonders deutlich 1n der prinzi- ihren Gegenstand als Objekt vor siıch haben,
piellen Skepsıs Kuhns gegenüber integrati- ine i1stanz zwischen der Betrachtung und
ven Zusammenschlüssen 1n der Staatenwelt dem Betrachteten legen. Das gilt auch für die
(vgl 13) Human- und Sozialwissenschaften. Wer das

Alle diese Positionen S1N| schon 1m metho- Nl  cht wünscht, muß die Spezlialisierung -
en Ansatz vorgezeichnet. Staat kann tür derner Wissenschaft ungeschehen machen wol-
uhn NUr dem Gesichtspunkt der prak- len. Freilich iSt diese Distapz anders als bei den
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Naturwissenschaften bei den Human- und und Praxıs vollziehen, indem s1e die Dı1-
Sozialwissenschaften keine achliche, sondern ZWI1S  en absoluter Wahrheit und Wirk-
NUr ıne methodische Dıiıstanz, das übersieht ichkeit aufreißt, onkret bei der Aufgabe des
Kuhn konsequent. Es 1St ıne i1stanz der Staates ZW1S  en erfülltem Leben und blo-
analytischen Abstraktion sowohl 1m 1NN einer ßem Leben Konkretes politisches Handeln
Bereichs- W1e einer Persönlichkeitssegmentie- würde ann dem apodiktischen An-
rungs. Auf den Staat bezogen heißt das, daß spruch des politischen Sollens stehen, VO:  -} der
eine empirische Wissenschaft LUr mit dem DO- Ausnahme her beurteilt werden (30)
itischen Geschehen 1m Staat und NUur mıit dem Es 1St schade, daß Kuhn ZUr Abgrenzung
politisch handelnden Menschen befaßt \  ( Daß seiner Posıition methodische Buhmänner autf-

den Menschen als Ganzheit seiner Persön- tellt: enn 1n den konkreten Ergebnissen
ichkeit o1bt, daß als den Staat Analysie- lassen siıch Kuhns praktische Philosophie und
render auch eın den Staat Lebender 1St, da- die empirische Sozialwissenschaft urchaus
VO'  e abstrahiert Sozialwissenschaft nıcht Aaus vereinbaren, s1e bedingen sıch
Unwissenheit, sondern sS1e nımmt diese Tat- wechselseitig. S0 1St Kuhns Buch geschrieben
sachen 1n ihren Voraussetzungen VvVOorWCeS, miıt dem en Mut (ıim mhd Sınn), ber
TISLT 1imM begrenzten Bereich relevanten Er- auch M1t dem Hochmut des Philosophen Frei-

lich triıfit diese Kritik 1Ur die renzen desgebnissen kommen können. So gesehen, 1St
gerade die Einzelwissenschaft, die ihren Kuhnschen Ansatzes, seine Sicht des Außer-

Gegenstand spezifiziert und ber ihn analyti- halbs seiner Posıtion. VWer die übers 7ie] hin-
csche Aussagen machen kann. Wohingegen die ausschießenden methodischen Abgrenzungen
Philosophie, auch die praktische, auf der VOI- verzeiht un Kuhns Buch DUr als das nıimmt,
geblichen Suche nach ıhrem Gegen-stand 1St. W as se1ın wiıll ıne philosophische Darstel-
Gerade sS1e gerat 1n die Gefahr, autf ihre Weise lung mit ıhrem en ethischen Anspruch und
die dem Behaviorismus (dem unreflektierten der Begrenztheit 1n der (örtlich und zeitlich)

Recht, dem modifizierten und differenzier- konkreten Aussage, der kann dem Buch höch-
ten der modernen Sozialwissenschaft Un- ste Bewunderung nıcht Cn.
re vorgeworfene Trennung VO':  - Theorie Horst Denzer

Vom Gesetz ZU Gewiıssen

Weıte Kreise des katholischen Volkes sind 1m Es geht dieser Frage 1n drei Schritten nach
Zunächst WIr' die Auskunft der HeiligenZuge der Veränderungen, die sich 1im Anschlu{fß

das Konzil heute vollziehen, aufgeschreckt Schrift ber die Funktion des Gewissens ein-
geholt, ana: ıne theoretische Klärung derund verwiırrt. Sıe gewohnt und erzogen,

ihr sittliches Handeln 1n kindlichem Gehor- beiden Begriffe „Gewissen“ un „Gesetz“ VOI-

sa den Weısungen der kıirchlichen utoO- sucht. Praktische Überlegungen ber die kon-
rıtat auszurichten (wenngleich die große Theo- krete Gestaltung des Verhältnisses VO'  3 Ge-
logie ımmer betonte, da{fß das persönliche Ge- wissen und Gesetz bilden den dritten Teil, der

fast die Hältfte des Buches ausmacht.Wwissen die letzte Entscheidung treften hat)
Nun werden s1e ımmer wieder nachdrücklich Die allgemeıine Lösungsformel, die Ziegler
aufgefordert, s1e ollten als „mündiıge Chri- vorschlägt, WIr: niemanden überraschen Eıner-
sten“ ihrem eigenen Gewissensurteil folgen se1its mu{ die Zweieinheit VO'  - Gewissen und
Wıe oll die Zuordnung VO persönlichem Ge- Josef eorg Ziegler, Vom Gesetz ZUMmM Gew1s-
wıssen und objektivem (Gesetz verstanden WeI- senmn, Das Verhältnis VO: Gewissen und Gesetz Uun!
den? Dıieser brennenden Zeitfrage 1st das die Erneuerung der Kirche. Freiburg, Basel, Wıen
Buch des Maiınzer Moraltheologen Zieg- Herder 1968 2458 (Quaestiones Dıiısputatae. 395)

Kart. lam 26,—.ler gewidmet
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